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Hamburg, 18. Oktober 2011 - Im 
Rahmen einer Anfrage der EU-
Kommission hatte der dvta Ge-
legenheit zur Überarbeitung der 
Richtlinie über Berufsqualifikatio-
nen vom 22.06.2011 KOM (2011) 
eine Stellungnahme abzugeben. 

Das Grünbuch zielt darauf ab, eine Ver-
einfachung und Verbesserung der Richt-
linie über Berufsqualifikationen zu errei-
chen, um das Recht des Einzelnen auf 
Arbeit überall in der EU zu stärken. Um 
dies erreichen zu können, sollen Berufs-
qualifikationen in anderen Mitglieds-
staaten der EU schneller und einfacher 
anerkannt werden, wobei die qualitativ 
hochwertige Dienstleistung gewährleis-
tet bleiben soll.

Der dvta ist davon überzeugt, dass die 
Freizügigkeit für Arbeitskräfte, insbeson-
dere der qualifizierten Fach- und Füh-
rungskräfte, eine entscheidende Rolle 
für die Zukunft der Europäischen Union 
und für ihre Gesellschaft spielen wird. 
Die Anerkennung von Berufsqualifikati-
onen in Europa stellt auch mehr dar als 
nur ein Instrument, um die geografische 
Mobilität der Berufsangehörigen zu er-
leichtern oder den Verwaltungsaufwand 
bei kurzfristigen Auslandseinsätzen zu 
verringern. Berufsangehörige müssen 

aufgrund ihres Engagements für den 
Fortschritt einer wissensbasierten euro-
päischen Medizin und Medizintechnik 
und ihres wichtigen Beitrages dazu als 
das wahre Rückgrat der europäischen 
Gesellschaft betrachtet werden.

In diesem Zusammenhang stellt die An-
erkennung von in anderen Mitgliedstaa-
ten erworbenen Berufsqualifikationen 

ein notwendiges Instrument dar, um die 
Mobilität zu steigern, um Wissen und Er-
fahrung zu nutzen, die überall in Europa 
erworben wurden, und um ein harmo-
nisiertes und integriertes europäisches 
Gesundheitssystem zu schaffen, das die 
Besonderheiten der einzelnen Länder re-
spektiert und gleichzeitig bereichert.

Wichtig ist aber auch, den Begriff der 
Anerkennung mit Leben zu erfüllen. Der 
Terminus Anerkennung wird definiert als 
eine von einer zuständigen Behörde er-
teilte förmliche Bestätigung des Wertes 
einer (ausländischen) Bildungsqualifika-
tion für den Zugang zur Bildungs- und/
oder zur Erwerbstätigkeit. Eine Qualifika-
tion verkörpert daher einen Wert. Dieser 
Wert ist die Basis der Wertschätzung, die 
einem Beruf gebührt, der seinen Stellen-
wert im Gesundheitssystem ausmacht 
und das Ziel der Anerkennung ist. Vor-
aussetzung ist, dass möglichst gleiche 
Niveau der Berufsqualifikation in den 
einzelnen Ländern. Dies kann nur erreicht 
werden, in dem die Ausbildungsinhalte 
in allen EU-Ländern abgestimmt werden, 
um die Basis für die Anerkennung, näm-
lich die Vergleichbarkeit, anhand von ob-
jektiven Kriterien herzustellen.

Dadurch werden alle Gesundheitsberufe 
in ihren speziellen Ausdifferenzierungen 
erfasst.

Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass 
medizinische Dienstleistungen auf dem 
höchsten Qualitätsniveau erfolgen müs-
sen, um eine sichere und optimale Pati-
entenversorgung zu gewährleisten.
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Die EU wird daher gebeten, diese Qua-
lität zu sichern. Im Einzelnen ist zum 
Grünbuch folgendes auszuführen:

1. Einleitung

Der dvta begrüßt es sehr, dass die Über-
arbeitung der Richtlinie über Berufsqua-
lifikationen darauf abzielt, die in der 
Richtlinie vorgesehenen Anerkennungs-
verfahren einfacher, transparenter und 
nutzerfreundlicher zu gestalten, unter 
gleichzeitiger Gewährleistung qualitativ 
hochwertige Dienstleistungen.

2. Neue Ansätze für die Mobilität

2.1. Der Europäische Berufsausweis

Frage 1: Haben Sie Anmerkungen 
zur jeweiligen Rolle der zustän-
digen Behörde im Herkunftsmit-
gliedstaat bzw. im Aufnahmemit-
gliedstaat?

Der dvta hält die Einführung eines euro-
päischen Berufsausweises, der sich auf 
neueste Technologien stützt, für sinn-
voll, um mit den darauf gespeicherten 
Informationen die Anerkennung zu er-
leichtern und das Anerkennungsverfah-
ren damit zu beschleunigen.

Sinnvoll wäre es, wenn mit dieser Re-
gistrierung auch Zusatznutzen ver-
knüpft würden, wie z.B. die Erfassung 
von Berufsangehörigen, was aber einen 
verpflichtenden Charakter des europä-
ischen Berufsausweises voraussetzen 
würde.

Nach diesseitiger Auffassung ist es sinn-
voll, dass die zuständige Behörde für 
die Ausgabe der Berufsausweise sich im 
Herkunftsland befindet. Dort wird die 
Prüfung abgelegt und dort kann auch 
die Echtheit der vorlegten Dokumente 
beurteilt werden, was wichtig ist, um 
Missbrauch von Anfang an entgegen zu 
wirken. Dort werden auch Berufsverbote 
registriert, die wiederum Meldepflichten 
auslösen. Wegen der größeren Informa-
tionsnähe ist die notwendige Prüfung 
daher effektiver im Herkunftsmitglied-
staat als wie bisher im Aufnahmemit-
gliedstaat angesiedelt.

Die zuständige Behörde sollte jedoch 
nicht allein darüber entscheiden, welche 
Inhalte auf dem Berufsausweis zu regis-
trieren sind. Wichtig wäre hier national 
eine enge Zusammenarbeit mit den Be-
rufsverbänden und den Arbeitgebern (im 
Weiteren Sozialpartner genannt). Die 
Berufsausweise sind nur dann sinnvoll 
und für den Arbeitsmarkt einzusetzen, 
wenn die Sozialpartner angemessen 
beteiligt werden. Sofern die Modernisie-
rung der Richtlinie 2005/36 allein den 
einzelstaatlichen zuständigen Behörden 
überlassen wird, werden die bereits auf-
getretenen Probleme bei der Umsetzung 
dieser Richtlinie nicht angegangen, und 
es besteht die Gefahr, dass eine Richt-
linie vorgeschlagen wird, die keine we-
sentlichen Änderungen im Vergleich zur 
vorherigen aufweist. Diese Zusammen-

arbeit stellt daher den Ausgangspunkt 
für eine erfolgreiche Überarbeitung der 
Richtlinie dar. Auf internationaler Ebene 
ist es aber auch wichtig, dass sich die 
Mitgliedsstaaten darauf verständigen, 
welche Inhalte auf dem europäischen 
Berufsausweis registriert werden, da 
ansonsten eine Harmonisierung und 
damit auch Akzeptanz eines solchen 
Berufsausweises nicht möglich ist. Auf 
internationaler Ebene sollte daher eine 
Verständigung darüber erfolgen, welche 
Angaben auf dem europäischen Berufs-
ausweis registriert sein müssen, um z.B. 
die Gleichwertigkeit des Sonderfalls der 
deutschen Ausbildung mit einer auf dem 
sog. tertiären Niveau angesiedelten Aus-
bildung im Ausland festzustellen und 
damit anerkennen zu können. Hierfür 
wäre die Schaffung eines einheitlichen 
Mindeststandard für die MTA-Berufe 
von Vorteil.

Die Einbeziehung und der ständige Dia-
log mit den beteiligten Akteuren (Sozi-
alpartnern etc.) auf nationaler und eu-
ropäischer Ebene stellen eine wichtige 
Voraussetzung dar, um die bestehenden 
Hindernisse für die Mobilität zwischen 
den Mitgliedstaaten und die Anerken-
nung der Berufsqualifikationen zu be-
seitigen.

Frage 2: Sind Sie damit einverstan-
den, dass ein Berufsausweis je nach 
den Zielen des Inhabers folgende 
Auswirkungen haben könnte?
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a) Der Inhaber des Ausweises zieht vo-
rübergehend um (vorübergehende Mo-
bilität):

Bei a.) wäre die Option 2 begrüßens-
wert, um einen Sicherungsmechanismus 
zu erhalten und die gewünschte Mobili-
tät zu erzielen zu können.

Bei b.) ist zu begrüßen, dass, wenn der 
Inhaber die automatische Anerkennung 
seiner Qualifikation beantragt, die Vor-
lage des Berufsausweises das Anerken-
nungsverfahren beschleunigt.

Bei c.) ist es sinnvoll, dass bei Inhabern 
von Qualifikationen, die nicht automa-
tisch anerkannt werden, durch die Vor-
lage des Berufsausweises das Anerken-
nungsverfahren beschleunigt wird.

Bei Berufen, für die es keine EU- Min-
destausbildungsanforderungen und da-
mit auch keine automatische Anerken-
nung gibt, sollte nach Auffassung des 
dvta zunächst geprüft werden, wie sich 
der Berufeausweis bei den reglemen-
tierten Berufen bewährt. Die Zeit der Er-
probung könnte dafür genutzt werden, 
dass zunächst bestimmt wird, welche 
Anforderungen an die Berufsqualifikati-
onen gestellt und ob und welche Aus-
gleichsmaßnahmen von Berufstätigen 
aus anderen Mitgliedstaaten verlangt 
werden, die keine EU-Mindestausbil-
dungsanforderungen bei ihrer Ausbil-
dung erfüllen.

Die Einrichtung einer gemeinsamen 
Plattform, auf der die von den einzelnen 
Mitgliedstaaten verlangten Anforde-
rungen und Ausgleichsmaßnahmen für 
bestimmte Berufe veröffentlicht werden, 
sollte zunächst für die reglementier-
ten Berufe eingerichtet werden, um für 
Rechtssicherheit und Transparenz der 
Entscheidungen zu sorgen. Dies kann 
dadurch geschehen, dass die einzelnen 
Mitgliedstaaten die von ihm verlangten 
Anforderungen und Ausgleichsmaßnah-
men für bestimmte Berufe veröffentli-
chen.

Wichtig ist, dass die Zielgruppen des 
europäischen Berufsausweises klar fest-
gelegt werden, um hierdurch auch die 
Akzeptanz des europäischen Berufsaus-
weis zu erreichen.

Auch die Inhalte des europäischen Be-
rufsausweises müssen geklärt werden, 
insbesondere die Formalisierung von 
Fähigkeiten und Qualifikationen. Als 
Problem werden hier die Anerkennung 
von formellen und informellen Lernen, 
die mangelnde Verknüpfung zwischen 
nationalem Qualifikationsrahmen und 
dem EQR und schließlich die Berück-
sichtigung der Arbeitserfahrung von 
Berufsangehörigen angesehen. Auch ist 
das Problem, dass in den Ländern un-
terschiedliche Zugangsniveaus für den 
Zugang zu einer Ausbildung gefordert 
werden und auch hierbei eine Lösung, 
d.h. ein Mindeststandard zwischen den 

Mitgliedsstaaten gefunden werden 
muss.

All diese Fragen sind nach Auffassung 
des dvta im Dialog der beteiligten Ak-
teure auf nationaler und internationaler 
Ebene zu klären, bevor es zur Einfüh-
rung des europäischen Berufsausweises 
kommt.

Das Hauptziel des europäischen Berufs-
auswise muss sein, die Freizügigkeit aller 
Angehörigen von Gesundheitsberufen 
in Europa zu erleichtern und gleichzeitig 
die Sicherheit der Patientenversorgung 
zu gewährleisten.

Frage 3: Sind Sie ebenfalls der 
Auffassung, dass die Aufnahme 
des partiellen Zugangs und spezi-
fischer Kriterien für seine Anwen-
dung in die Richtlinie deutliche 
Vorteile mit sich bringen würde?

Der dvta ist der Ansicht, dass Fälle ei-
nes partiellen Zuganges zu einem re-
glementierten Beruf aus Gründen der 
Gefahrenabwehr gerade im Bereich der 
Gesundheit und im Hinblick auf den Pa-
tientenschutz nicht sinnvoll sind. Schon 
jetzt besteht die Tendenz der Zersplit-
terung von (reglementierten) Berufen, 
die nicht dem Sinn der Anerkennungs-
richtlinie, nämlich die in der Richtlinie 
vorgesehenen Anerkennungsverfahren 
einfacher, transparenter und nutzer-
freundlicher zu gestalten, entspricht.
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Frage 4: Unterstützen Sie die Ab-
senkung des bisherigen Schwel-
lenwertes von zwei Dritteln der 
Mitgliedstaaten auf ein Drittel 
(d.h. 9 von 27 Mitgliedstaaten) als 
Voraussetzung für die Schaffung 
einer gemeinsamen Plattform?

Das Konzept dieser gemeinsamen Platt-
form hat sich nicht bewährt und sollte 
daher nicht weiterverfolgt werden.

Festzuhalten ist, dass es derzeit sie-
ben Berufe gibt, bei denen man sich in 
den Mitgliedstaaten auf gemeinsame 
Mindestausbildungsvoraussetzungen 
geeinigt hat. Dies sind Ärzte, Kranken-
pfleger, Zahnärzte, Tierärzte, Hebam-
men, Apotheker und Architekten. Bei 
anderen Berufen wurde dieser gute 
Ansatz mangels einer Einigung auf Min-
destausbildungsvoraussetzungen nicht 
weiterverfolgt und um die Nachteile der 
allgemeinen Regelungen der Berufs-
anerkennungsrichtlinie auszugleichen, 
wurde bei der letzten Überarbeitung 
der Berufsanerkennungsrichtlinie statt 
dessen die gemeinsame Plattform in die 
Richtlinie aufgenommen. Sie sollte auf 
eine Befreiung von Ausgleichsmaßnah-
men abzielen.

Sinnvoller wäre es daher, erneut zu prü-
fen, für welche weiteren Berufe sich die 
Festlegung gemeinsamer Mindestaus-
bildungsvoraussetzungen eignen würde, 
da dies zu einer automatische Anerken-

nung und damit auch zu einer Verein-
fachung des Anerkennungsverfahrens 
führt. Im Interesse der Einheitlichkeit 
des Binnenmarktes sollte eine Einigung 
auf gemeinsame Mindestausbildungs-
voraussetzungen dabei im Kreise aller 
Mitgliedstaaten angestrebt werden. Die 
Erarbeitung gemeinsamer Mindestaus-
bildungsvoraussetzungen sollte aber 
auch durch einen Teil der Mitgliedstaa-
ten ermöglicht werden, wenn eine Eini-
gung im Kreise aller nicht gelingt. Die 
automatische Anerkennung würde dann 
jedenfalls zwischen den Mitgliedstaaten 
gelten, die sich auf die gemeinsamen 
Mindestausbildungsvoraussetzungen 
geeinigt haben. Die Verantwortlichen 
der Kommission und der Mitgliedstaa-
ten sollten zudem, unter enger Einbezie-
hung der betroffenen Berufsverbände, 
einen Katalog von Kenntnissen, Fertig-
keiten und Kompetenzen erarbeiten, die 
als gemeinsame Mindestausbildungs-
voraussetzungen dienen können. Diese 
Vorschläge konnten anschließend von 
den zuständigen Vertretern der Regie-
rungen der Mitgliedstaaten diskutiert 
und beschlossen werden.

Bestätigen Sie den Bedarf an einer 
Binnenmarktprüfung (basierend 
auf dem Grundsatz der Verhält-
nismäßigkeit, um sicherzustellen, 
dass die gemeinsame Plattform 
kein Hindernis für Dienstleistungs-

erbringer aus nichtteilnehmenden 
Mitgliedstaaten darstellt?

Wie dargestellt, ist der dvta der Auf-
fassung, dass sich die Plattform in der 
jetzigen Form nicht bewährt hat und es 
insoweit sinnvoller wäre, im Dialog mit 
den Berufsverbänden Mindestvoraus-
setzungen für andere reglementierte 
Berufe zu finden, die dann bei Vorliegen 
zu einer automatischen Anerkennung, 
wie z.B. bei den Hebammen, führen. 
Die Hebammen sind auch mit den MTA 
insoweit vergleichbar, als diese wie die 
MTA den einzigen Beruf darstellen, der 
vorbehaltene Tätigkeiten von Gesetzes-
wegen erhalten hat.

Der Bedarf an einer Binnenmarktprü-
fung wird aus Gründen des Verbrau-
cherschutzes als sinnvoll angesehen.

Frage 5: Sind Ihnen reglementierte 
Berufe bekannt, bei denen EU-Bür-
ger tatsächlich in eine solche Lage 
geraten können?

Der Beruf der MTA gehört zu einem der 
reglementierten Berufe. Festzuhalten ist, 
dass die Berufsangehörigen, sofern sie 
eine Tätigkeit im Ausland aufnehmen 
wollen, nach der Anerkennungsricht-
linie 2005/36/EG anerkannt werden 
sollen. In der Praxis sieht es ja so aus, 
dass nach den uns vorliegenden Fällen, 
z.B. in Portugal und in Irland der Beruf 
der MTA mit der deutschen Ausbildung 
nicht ausgeübt werden kann, sondern 
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dort gefordert wird, dass im Lande die 
Ausbildung für drei Jahre erneut durch-
laufen wird. Zunehmend ergeben sich 
auch Probleme daraus, dass der Beruf 
der MTA in Deutschland nach wie vor 10 
Jahre Schule voraussetzt und eine Aka-
demisierungsmöglichkeit in Deutschland 
nicht gegeben ist. Im deutschsprachigen 
Ausland ist der Beruf der MTA nunmehr 
akademisiert, so dass in der Schweiz wie 
auch in Österreich beabsichtigt ist, eine 
automatische Anerkennung nicht mehr 
zuzulassen.

Dies ist unbillig, da in dem vom Bundes-
gesundheitsministerium in Deutschland 
in Auftrag gegebenen Gutachten zur 
„Weiterentwicklung der nicht-ärztlichen 
Heilberufe am Beispiel der technischen 
Assistenzberufe im Gesundheitswesen“, 
dass das Deutsche Krankenhausinstitut 
im Dezember 2009 erstellt hat, klar 
festgehalten wird: Im europäischen Ver-
gleich ist die Ausbildung in Deutschland 
in jedem Fall gleichwertig, selbst wenn 
sie im Ausland faktisch oder nominell 
eher im sog. Tertiärbereich angesiedelt 
ist. Die neue Anerkennungsrichtlinie 
muss daher dafür Sorge tragen, dass die 
deutsche MTA-Ausbildung im europäi-
schen Ausland voll anerkannt wird.

Frage 6: Würden Sie es befürwor-
ten, dass die Mitgliedstaaten ver-
pflichtet werden, sicherzustellen, 
dass die Angaben zu den für die An-
erkennung von Berufs- qualifikati-

onen zuständigen Behörden und 
erforderlichen Dokumenten über 
eine zentrale Online-Zugangsstelle 
in jedem Mitgliedstaat zugänglich 
sind?

Aus Sicht des dvta ist dies grundsätzlich 
zu begrüßen, da dieses Verfahren das 
in der Richtlinie vorgesehene Anerken-
nungsverfahren einfacher, transparenter 
und nutzerfreundlicher gestalten würde. 
Die Installation einer zentralen Online-
Zugangsstelle sollte jedoch erst erfolgen, 
wenn sichergestellt ist, dass Datenschutz 
und Datensicherheit gewährleistet wer-
den können und Missbrauchsgefahren 
ausgeschlossen werden können.

Würden Sie eine Verpflichtung be-
fürworten, die Online-Abwicklung 
von Anerkennungsverfahren für 
alle Berufstätigen zu ermögli-
chen?

Das Ziel der Anerkennungsrichtlinie ist 
es, dem Arbeitskräftemangel, insbeson-
dere auch im Gesundheitswesen, mit 
mehr Freizügigkeit und schnelleren so-
wie transparenteren Anerkennungsver-
fahren zu begegnen. Dieses Ziel kann 
durch eine Verpflichtung zur Online- Ab-
wicklung erreicht werden.

Der dvta befürwortet daher diese Ver-
pflichtung.

Frage 7: Teilen Sie die Auffassung, 
dass die Anforderung einer zwei-
jährigen Berufserfahrung im Falle 

von Berufsangehörigen aus einem 
Mitgliedstaat, in dem der Beruf 
nicht reglementiert ist, aufgeho-
ben werden sollte, wenn Verbrau-
cher die Grenze überschreiten 
und nicht von einem örtlichen 
Berufsangehörigen im Aufnahme-
mitgliedstaat begleitet werden? 
Sollte der Aufnahmemitgliedstaat 
in diesem Fall berechtigt sein, eine 
vorherige Meldung zu verlangen?

Im konkreten Fall des Fremdenführers 
erscheint es als sinnvoll, aufgrund der 
Tatsache, das dieser keinen Kontakt zu 
örtlichen Verbrauchern im Aufnahme-
mitgliedstaat hat. Der dvta erachtet aber 
eine vorherige Meldung des Aufnahme-
staats als sinnvoll, um hier Transparenz 
zu schaffen und dem Aufnahmemit-
gliedstaat ermöglicht zu prüfen, ob dem 
Verbraucherschutz wirklich Rechnung 
getragen wird. Der Herkunftsstaat soll-
te bei der Meldepflicht auch verpflichtet 
sein, dem Aufnahmestaat Mitteilung 
darüber zu machen, wenn dieser im 
Herkunftsstaat mit einem Berufsverbot 
belegt wurde.

Frage 8: Sind Sie damit einverstan-
den, dass der Begriff der „regle-
mentierten Ausbildung“ alle von 
einem Mitgliedstaat anerkannten, 
für einen Beruf relevanten Aus-
bildungen umfassen könnte und 
nicht nur die speziell auf die Aus-
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übung eines bestimmten Berufes 
ausgerichtete Ausbildung?

Dies wird seitens des dvta nicht für sinn-
voll erachtet.

Schon jetzt ist in der Bundesrepublik 
Deutschland eine große Zersplitterung 
traditionell anerkannter Berufsbilder 
zu sehen. Diese führt nicht dazu, dass 
die Transparenz und die Rechtssicher-
heit gefördert werden. Wichtiger wäre 
in diesem Zusammenhang vielmehr, 
grundsätzlich zu prüfen, welche Beru-
fe speziell im Gesundheitswesen not-
wendig sind und welche Kompetenzen 
diese benötigen, um den Beruf auch im 
Zeitalter des technischen und medizini-
schen Fortschrittes qualifiziert ausüben 
zu können, so dass der Verbraucher-
schutz und die Verbrauchersicherheit 
stets gewährleistet sind. Dem entspre-
chend sollten die Ausbildungs– und Prü-
fungsverordnungen angepasst werden. 
Es sollte eine horizontale wie vertikale 
Durchlässigkeit durch Anrechnung an-
derer Ausbildungen geschaffen werden, 
auch um die Attraktivität dieser Berufe 
zu erhöhen. Auch dies ist ein probates 
Mittel zur Bekämpfung des Fachkräfte-
mangels.

Die Ausweitung des Begriffs „reglemen-
tierter Beruf“ wird daher seitens des 
dvta nicht für sinnvoll erachtet.

Frage 9: Würden Sie die Streichung 
der in Artikel 11 (einschließlich An-

hang II) genannten Klassifizierung 
befürworten?

Festzuhalten ist, dass Artikel 11 sowie 
die ergänzende Anlage II eine für den 
Bürger unverständliche Regelung ent-
halten. Auch die praktische Bedeutung 
dieser Vorschrift wird nicht gesehen. 
Dies liegt darin begründet, dass der 
Fall, dass sich das Qualifikationsniveau 
eines reglementierten Berufes in zwei 
Mitgliedstaaten um zwei Qualifikati-
onsstufen unterscheidet, praktisch bei 
deutschen bisher MTA nicht vorkommt. 
Sollte es vorkommen, sieht Artikel 14 
der Richtlinie vor, dass die unmittelbare 
Anerkennung nicht hinreichend qualifi-
zierter Personen jederzeit durch die Auf-
erlegung von Ausgleichsmaßnahmen 
möglich ist.

Die Klassifikationsstufen sind nicht kom-
patibel mit dem Qualifikationsniveau 
des Europäischen Qualifikationsrah-
mens. Dies wird seitens des dvta nicht 
als sinnvoll erachtet.

Die ersatzlose Streichung der Qualifika-
tionsstufen im Rahmen der allgemeinen 
Regelung der Berufsanerkennungsricht-
linie einschließlich der Anlage 2 führt zu 
einer Vereinfachung der Richtlinie. Die 
Anerkennungsbehörden würden für den 
Fall der Streichung ohne weitere Vorprü-
fung die Prüfung wesentlicher Unter-
schiede in der Ausbildung vornehmen 
und auf diese Weise die Entsprechung 

zum jeweiligen nationalen Ausbildungs-
niveau herstellen können. Dabei ist aber 
sicherzustellen, dass es durch die Strei-
chung der Qualifikationsstufen nicht zu 
einer Schlechterstellung von Anerken-
nungssuchenden kommen darf, deren 
Ausbildung im Herkunftsland sich in 
Bezug auf Dauer oder Ausbildungsab-
schluss (berufliche oder akademische 
Ausbildung) von der des Aufnahmelan-
des unterscheidet.

Dies betrifft auch insbesondere die MTA-
Ausbildung, da diese, wie bereits aus-
geführt, im europäischen Ausland, ins-
besondere auch im deutschsprachigen 
Ausland, mittlerweile eine akademische 
Ausbildung auf Bachelorniveau ist, in 
England sogar schon Masterstudiengän-
ge entwickelt wurden und in Deutsch-
land nach wie vor noch eine Ausbildung 
an der Berufsfachschule ist. Die deut-
schen MTA-Berufe dürfen dadurch keine 
Nachteile haben, da nach der Aussage 
des Gutachtens des Deutschen Kran-
kenhausinstituts von Dr. Blum und Dr. 
Grohmann zur „Weiterentwicklung der 
nichtärztlichen Heilberufe am Beispiel 
der technischen Assistenzberufe im Ge-
sundheitswesen“, die „deutsche MTA-
Ausbildung im europäischen Vergleich 
in jedem Fall gleichwertig ist“ (S.82, ers-
ter Absatz, letzter Satz), d.h. auf einem 
Niveau mit dieser anzusiedeln ist.

Es sollten daher Orientierungshilfen 
für die Einstufung von Berufsqualifika-
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tionen entwickelt werden, die auch im 
europäischen Qualifikationsrahmen ihre 
Entsprechung finden und die insbeson-
dere die Besonderheiten der deutschen 
Ausbildung berücksichtigen.

Frage 10: Falls Artikel 11 der Richt-
linie gestrichen wird, sollten die 
oben beschriebenen vier Schritte 
im Rahmen der überarbeiteten 
Richtlinie durchgeführt werden?

Nach Auffassung des dvta ist es wich-
tig, dass Ausgleichsmaßnahmen dann 
gefordert werden können, wenn we-
sentliche Unterschiede zwischen der 
Ausbildung des Antragstellers und dem 
vom Aufnahmemitgliedstaat geforder-
ten Ausbildung vorliegen. Sinnvoll ist 
hierbei aber, um Transparenz und Recht-
sicherheit zu schaffen, dass es eine klare 
Legaldefinition gibt, was als „wesentli-
che Unterschiede“ nach der Richtlinie 
verstanden wird.

Ein Verhaltenskodize könnte den Infor-
mationsaustausch und das gegenseitige 
Vertrauen der europäischen Anerken-
nungsbehörden stärken. Sinnvoll wäre, 
wenn der Verhaltenskodex zur Entwick-
lung eines gemeinsamen Standards füh-
ren würde.

Frage 11: Würden Sie eine Aus-
weitung der Vorteile der Richtlinie 
auf die Absolventen einer akade-
mischen Ausbildung befürworten, 
die während einer bezahlten Be-

rufsausübung unter Aufsicht Be-
rufserfahrung im Ausland sammeln 
möchten?

Der dvta hält es für sinnvoll, dass es 
Absolventen, die noch nicht den vollen 
Berufszugang haben, in besonderen 
Fällen ermöglicht werden kann, den 
praktischen Ausbildungsteil in einem 
anderen Mitgliedstaat durchzuführen. 
Die allgemeinen Regelungen der Berufs-
anerkennungsrichtlinie könnten auf der-
artige Absolventen Anwendung finden. 
Notwendige Voraussetzung wäre dafür 
aber, dass Herkunfts- wie Aufnahme-
staat einen zeitlich und inhaltlich ver-
gleichbaren praktischen Ausbildungsteil 
vorsehen.

Das Praktikum in einem anderen Mit-
gliedstaat hätte auch den Vorteil, dass 
schon während der Ausbildung die spä-
tere Mobilität gefördert wird.

Die Vorteile der Ausweitung der Richt-
linie sollten aber nicht nur auf Absol-
venten einer akademischen Ausbildung 
beschränkt werden. Der Fachkräfteman-
gel findet sich zu einem großen Teil bei 
den nichtärztlichen und in der Regel 
nichtakademischen Gesundheitsberu-
fen. Auch diese sollten daher, unter den 
oben benannten Voraussetzungen, die 
Möglichkeit erhalten, den praktischen 
Ausbildungsteil in einem anderen Mit-
gliedstaat durchzuführen. Für die MTA-
Berufe bietet sich dies insbesondere im 
deutschsprachigen Ausland an.

Frage 12: Welche der beiden Op-
tionen für die Einführung eines 
Vorwarnungsmechanismus im IMI-
System für Angehörige der Ge-
sundheitsberufe bevorzugen Sie?

Der dvta erachtet die Optionen 2 für 
sinnvoll, da hier der veranlassende Mit-
gliedstaat verpflichtet ist, jede Vorwar-
nung an alle anderen Mitgliedstaaten 
zu übermitteln und daher die mit der 
Richtlinie beabsichtigte Transparenz 
und Rechtsicherheit hergestellt werden 
kann.

Die Vorwarnung sollte dabei bereits aus-
gelöst werden, wenn konkrete Anhalts-
punkte bestehen, dass ein Berufsange-
höriger, dem die rechtmäßige Ausübung 
seines Berufes im Inland untersagt ist, 
seinen Beruf in einem anderen Mitglied-
staat auszuüben beabsichtigt.

Nur so kann das Ziel der Gefahrenab-
wehr und der Patientensicherheit ge-
währleistet werden.

Frage 13: Welche der beiden oben 
benannten Optionen bevorzugen 
Sie?

Festzuhalten ist, dass die Prüfung der 
erforderlichen Sprachkenntnisse nicht 
im Rahmen des Anerkennungsver-
fahrens erfolgt. Gemäß Artikel 53 der 
Richtlinie 2005/36/EG müssen nämlich 
die Sprachkenntnisse schon vorliegen 
(„müssen über die Sprachkenntnisse 
verfügen“).
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Sinnvoll ist es aber, dass insbesondere 
Angehörige der Gesundheitsberufe mit 
direktem Kontakt zu Patienten über die 
erforderlichen Sprachkenntnisse verfü-
gen. Die Kontrolle darüber sollte bei den 
Mitgliedstaaten bleiben.

Es wird daher weder die Option 1 noch 
die Option 2 bevorzugt.

Frage 14: Würden Sie ein Drei-
stufenkonzept zur Überarbeitung 
der in der Richtlinie festgelegten 
Mindestanforderungen an die Aus-
bildung unterstützen, das aus den 
folgenden Stufen besteht?

Der dvta würde dies unterstützen, wo-
bei die Überarbeitung der automati-
schen Anerkennung sich nicht nur auf 
die sieben benannten Berufe beschrän-
ken sollte.

Es sollte, wie bereits ausgeführt, ge-
prüft werden, ob nicht auch für andere 
Gesundheitsberufe eine Einigung auf 
Mindestanforderungen möglich ist. Der 
dvta sieht eine solche Verständigung 
auf gemeinsame Mindestanforderun-
gen gerade auch bei den MTA-Berufen 
für sinnvoll an, gerade auch vor dem 
Hintergrund, dass die deutsche MTA-
Ausbildung der MTA-Ausbildung im 
europäischen Ausland, auch wenn diese 
dort zumeist im sog. tertiären Bereich 
stattfindet, gleichgestellt ist.

Frage 15: Wenn Berufsangehörige 
sich in einem anderen Mitglied-

staat als dem niederlassen wollen, 
in dem sie ihre Berufsqualifikati-
onen erworben haben, sollten sie 
im Aufnahmemitgliedstaat nach-
weisen, dass sie das Recht zur 
Ausübung ihres Berufes in ihrem 
Herkunftsmitgliedstaat haben. 
Dieser Grundsatz gilt für die vor-
übergehende Mobilität. Sollte er 
auf alle Fälle ausgeweitet werden, 
in denen Berufsangehörige sich 
niederlassen möchten?

Dieser Regelung wird für sinnvoll erach-
tet, um Berufsangehörige davon abzu-
halten, in einen anderen Mitgliedstaat 
auszuwandern, die in einem Mitglied-
staat nicht mehr zur Ausübung des Be-
rufes berechtigt sind.

Frage 16: Würden Sie eine Klärung 
der Mindestanforderungen an die 
Ausbildung für Ärzte, Kranken-
schwestern und Krankenpfleger 
sowie Hebammen unterstützen, in-
dem festgelegt wird, dass die Be-
dingungen in Bezug auf eine Min-
destausbildungsdauer in Jahren 
und Unterrichtsstunden kumulativ 
angewandt werden sollten?

Eine Klarstellung ist hier sinnvoll, um 
Rechtssicherheit zu schaffen.

Frage 17: Sind Sie damit einver-
standen, dass die Mitgliedstaaten 
die Meldung übermitteln sollten, 
sobald ein neues Bildungspro-

gramm genehmigt wurde? Wür-
den Sie eine Verpflichtung der 
Mitgliedstaaten unterstützen, der 
Kommission einen Bericht darüber 
zu übermitteln, ob jedes Aus- und 
Weiterbildungsprogramm, das zum 
Erhalt einer Berufsbezeichnung 
führt, die der Kommission gemel-
det werden muss, die Bestimmun-
gen der Richtlinie einhält? Sollten 
die Mitgliedstaaten zu diesem 
Zweck eine nationale Stelle für die 
Kontrolle der Einhaltung der Be-
stimmungen benennen?

Bachelor- und Masterstudiengänge wer-
den im Rahmen des Bolognaprozesses 
in einem Akkreditierungsverfahren auf 
ihre Qualität hin überprüft. Es ist daher 
naheliegend, die Prüfung, gemäß der in 
der Richtlinie 2005/36/EG festzulegen-
den Mindestausbildungsvoraussetzun-
gen, im Rahmen dieses Akkreditierungs-
verfahrens vorzunehmen. Das Verfahren 
könnte auch ein Modell für andere Be-
rufe mit Bolognastudiengängen darstel-
len, sofern diese in die automatische 
Anerkennung überführt werden können, 
sowie für die in Anhang II der Richtlinie 
genannten Gesundheitsberufe. Maßge-
bend ist, dass eine Akkreditierungsstelle 
eine Übereinstimmung mit den Min-
destausbildungsvoraussetzungen der 
Richtlinie bestätigt. Dies könnte dann 
in den Anhang der Richtlinie aufgenom-
men werden.
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Frage 18: Stimmen Sie zu, dass die 
Schwelle für die Mindestzahl der 
Mitgliedstaaten, in denen die me-
dizinische Fachrichtung bestehen 
muss, von zwei Fünfteln auf ein 
Drittel gesenkt werden sollte?

Diese Frage betrifft nicht den dvta.

Frage 19: Stimmen Sie zu, dass die 
Überarbeitung der Richtlinie eine 
Möglichkeit für Mitgliedstaaten 
darstellen könnte, Befreiungen für 
Teilbereiche der Facharztausbil-
dung zu gewähren, sofern dieser 
Teilbereich bereits im Rahmen ei-
nes anderen Facharztausbildungs-
programmes absolviert wurde? 
Wenn ja, sollten für eine Befrei-
ung für Teilbereiche irgendwelche 
Bedingungen erfüllt werden müs-
sen?

Diese Frage betrifft nicht den dvta.

Grundsätzlich wird es aber für sinnvoll 
erachtet, die in früheren Ausbildungs-
gängen erworbenen Kenntnisse, die zu-
mindest gleichwertig mit der Ausbildung 
für eine bestimmte Fachrichtung sind, 
anzuerkennen. Es sollte möglich sein, 
eine Befreiung für Teilbereiche zu ge-
währen, wenn diese Teilbereiche bereits 
im Rahmen einer anderen Ausbildung 
absolviert wurden. Dies würde auch die 
Durchlässigkeit fördern.

Frage 20: Welche der oben genann-
ten Optionen bevorzugen Sie?

Der dvta befürwortet die Anhebung 
der Anforderungen einer allgemeinen 
Schulausbildung von zehn Jahren auf 
zwölf Jahre.

Dies liegt vorrangig darin begründet, 
dass durch den Einsatz komplexer The-
rapien und der sich ständig weiterentwi-
ckelnden Technologie und Medizin zum 
einen die Anforderungen an die Ge-
sundheitsberufe stets steigen und in der 
Praxis der Ausbildung festzustellen ist, 
dass Absolventen mit einer 10-jährigen 
Schulausbildung diesen Anforderungen 
nicht mehr gerecht werden können.

Dies betrifft aber nicht nur die ange-
sprochenen Hebammen, sondern auch 
die MTA-Berufe. Die MTA-Berufe sind in 
einer den Hebammen vergleichbaren Si-
tuation. Neben den Hebammen und den 
Ärzten verfügen die MTA-Berufsgruppen 
als einzige weitere Berufsgruppe über 
vorbehaltene Tätigkeiten. Die Ausübung 
dieser vorbehaltenen Tätigkeiten er-
fordert eine besondere Sachkunde und 
Verantwortung. Sie schließt andere Ge-
sundheitsberufe, abgesehen von Ärzten, 
Zahnärzten, Tierärzten und Heilprakti-
kern von deren eigenverantwortlichen 
und selbstständigen Ausübung aus.

Im Weiteren ist auch festzustellen, dass 
in der Praxis aufgrund des Mangels an 
Ärzten von den MTA-Berufsgruppen 
erwartet wird, dass sie Aufgaben wahr-
nehmen, die zuvor ausschließlich von 
Ärzten durchgeführt wurden.

Eine nur 10-jährige allgemeine Schul-
bildung reicht für die MTA-Ausbildung 
nicht mehr aus, da die Schüler nach 
10 Jahren heute nicht mehr die nöti-
gen grundlegenden Fähigkeiten und 
Kenntnisse haben, um eine Ausbildung 
zu beginnen, die sie darauf vorbereiten 
soll, die komplexen Aufgaben der Ge-
sundheitsvorsorge als MTA zu erfüllen. 
Dies ist auch daran zu erkennen, dass 
die MTA-Ausbildung in nahezu allen 
europäischen Staaten als Zugangsvor-
aussetzung eine 12-jährige Schulausbil-
dung voraussetzt und nahezu überall im 
Ausland auch im sog. tertiären Bereich, 
d.h. als Bachelorstudiengang oder einen 
Bachelor vergleichbaren Studiengang 
ausgebildet wird.

Dies gilt umso mehr für die MTA-Beru-
fe – wie auch für die Hebammen – da 
ihnen besondere, in § 9 MTA-Gesetz 
benannte vorbehaltende Tätigkeiten 
zugeschrieben wurden und sie diese 
eigenverantwortlich und selbstständig 
ausüben dürfen, abgesehen von Ärzten 
mit entsprechender Sach- und Fachkun-
de, z.B. im Strahlenschutz.

Die Argumentation der Bundesregie-
rung, dass eine 10-jährige Schulaus-
bildung als Ausbildungsvoraussetzung 
beibehalten werden sollte, ist aus Sicht-
weise der Bundesregierung, nämlich 
auch Abgängern des 10. Schuljahres die 
Möglichkeit zu geben, in Gesundheits-
berufe einzutreten, verständlich, muss 
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jedoch auch die Besonderheiten der ein-
zelnen	 Gesundheitsberufe und den 
Auftrag der Sicherstellung der Gesund-
heitsversorgung berücksichtigen.

Nur so kann zukünftig eine qualitativ 
hochwertige Gesundheitsversorgung 
zum Wohle des Patienten stattfinden.

Frage 21: Stimmen Sie zu, dass die 
Liste der beruflichen Tätigkeiten 
von Apothekern ausgeweitet wer-
den sollte? Unterstützen Sie den 
oben beschriebenen Vorschlag, die 
Anforderung eines sechsmonati-
gen Praktikums aufzunehmen? Un-
terstützen Sie die Streichung von 
Artikel 21 Abs. 4 der Richtlinie?

Diese Frage betrifft nicht die MTA und 
ist daher vom dvta auch nicht zu beant-
worten.

Fragen 22-23

Diese Fragen betreffen nicht die MTA-
Berufsgruppen.

Frage 24: Sind Sie der Auffassung, 
dass Anpassungen bei der Behand-
lung von EU- Bürgern im Rahmen 
der Richtlinie erforderlich sind, 
die ihre Ausbildungsnachweise in 
Drittländern erworben haben, z.B. 
durch eine Kürzung der in Artikel 
3 Absatz 3 festgelegten dreijäh-
rigen Berufserfahrung? Würden 
Sie eine solche Anpassung auch 
für Staatsangehörige von Dritt-
ländern begrüßen, einschließlich 

derer, die unter die Regelung der 
Europäischen Nachbarschaftspoli-
tik fallen und von einer Gleichbe-
handlungsklausel im Einklang mit 
den entsprechenden europäischen 
Rechtsvorschriften profitieren?

Der dvta hält es für sinnvoll, die bishe-
rige Regelung beizubehalten, da diese 
sich bewährt hat.
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